
Gemeinde Doberschütz 

Landkreis Nordsachsen 

Wahlkreis 35 Nordsachsen 2 

 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am Sonntag, 01. September 2019, findet die Wahl zum 7. Sächsischen Landtag statt.   

Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

2. Die Gemeinde Doberschütz ist in folgende 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

  

Wahlbezirk Nr. Abgrenzung des 

Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums 

001 OT Battaune Vereinszimmer im FFw-Gebäude 

Battaune, Dorfplatz 9  

002 OT Doberschütz Grundschule Doberschütz,  

Breite Str. 8 

003 OT Mörtitz und  

OT Rote Jahne 

Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 

Mörtitz, Schulgasse 6  

004 OT Paschwitz und  

OT Bunitz 

Begegnungsstätte Paschwitz, Alte 

Dorfstr. 3 

005 OT Mölbitz 

 

Dorfgemeinschaftshaus Mölbitz, 

Försterteich 4  

006 OT Sprotta Kindertagestätte „Storchennest“ 

Sprotta, Lindenallee 3 

007 OT Sprotta-Siedlung Kindertagesstätte „Siedlerzwerge“ 

Sprotta-Siedlung, Str. der Freiheit 23 

008 OT Wöllnau und 

OT Winkelmühle 

Vereinszimmer FFw-Gebäude 

Wöllnau, Dorfstraße 69c   

 

In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 

29.07.2019 bis 11.08.2019 übersandt worden ist, sind der Wahlbezirk und der 

Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag zur Durchführung der Zulassungsprüfung um 

17.00 Uhr und zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 18.00 Uhr im 

Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 

Doberschütz zusammen. 

  

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 

Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 

abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 

Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der 

       Parteien im Sächsischen Landtag errechnet sich nur aus der Anzahl der  

       Listenstimmen. 

 

 



 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 

 a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem den 

Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem 

Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 

Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 

einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt 

 

seine Direktstimme in der Weise ab,  

dass er auf dem linken Teil seines Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 

Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 

soll,  

 

und seine Listenstimme in der Weise, 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in 

einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 

die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit dies 

ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

b)    durch Briefwahl 

 

teilnehmen. 

 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen amtlichen 

Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen 

Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 

verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 

der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 

am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 

Stelle abgegeben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 

unzulässig (§ 13 Absatz 4 Sächsisches Wahlgesetz). Ein Wahlberechtigter, der des 

Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer 



 
 

Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 

einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technischer Hilfe bei der 

Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 

missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 

Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert, oder wenn ein 

Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§14 Absatz 5 Sächsisches Wahlgesetz). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 

das Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 

entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 

(§ 107a Abs.1 und 3 Strafgesetzbuches). 

 

7.    Im Wahlbezirk 002 Doberschütz kommt es zur Durchführung der repräsentativen 

Wahlstatistik. Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei denen über 

einen Kennbuchstaben das Geschlecht und die Altersgruppe verschlüsselt sind, 

verwendet. 

Das Verfahren ist im § 51 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen Landtag 

(Sächsisches Wahlgesetz – SächsWahlG) vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S. 

525), zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) 

sowie den §§ 70 bis 73 der Landeswahlordnung vom 15. September 2003 

(SächsGVBl. S. 543), zuletzt aktualisiert durch die Verordnung vom 6. Januar 2019 

(SächsGVBl. S. 2)  geregelt und zugelassen. 

 

Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische und 

soziologische Analyse der Wahlergebnisse und vermittelt ein spezifisches Bild der 

politischen Willensäußerung. 

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem: 

 die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 

Wahlberechtigte/Wähler/-innen umfassen müssen. 

 die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine 

Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind. 

 die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt 

werden dürfen. 

 die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statistische Auswertung 

erfolgt. Diese wird im Nachgang unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne 

Nutzung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen 

durchgeführt. 

 wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen werden dürfen, bei 

denen durch Landesgesetz eine Trennung der Statistikstelle von anderen kommunalen 

Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und 

Verfahren gewährleistet ist. 

 die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht 

für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden. 

Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden 10 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem 

Geschlecht festgelegt: 

 



 
 

männlich, divers oder 

ohne Angabe im Geburtenregister 
weiblich 

Kennung Geburtsjahresgruppe Kennung Geburtsjahresgruppe 

A1 1999 – 2001 G1 1999 – 2001  

A2 1995 – 1998  G2 1995 – 1998  

B1 1990 – 1994  H1 1990 – 1994  

B2 1985 – 1989  H2 1985 – 1989  

C1 1980 – 1984  I1 1980 – 1984  

C2 1975 – 1979  I2 1975 – 1979  

D1 1970 – 1974  K1 1970 – 1974  

D2 1960 – 1969  K2 1960 – 1969  

E1 1950 – 1959  L1 1950 – 1959  

F1 1949 und früher  M1 1949 und früher  
 

 

Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für 6 Geburtsjahresgruppen getrennt 

nach dem Geschlecht: 

 

männlich, divers oder 

ohne Angabe im Geburtenregister 
weiblich 

Kennung Geburtsjahresgruppe Kennung Geburtsjahresgruppe 

A 1995 – 2001  G 1995 – 2001  

B 1985 – 1994  H 1985 – 1994  

C 1975 – 1984  I 1975 – 1984  

D 1960 – 1974  K 1960 – 1974  

E 1950 – 1959  L 1950 – 1959  

F 1949 und früher  M 1949 und früher  

 

 

 

Doberschütz, den 23.07.2019 

 

 

 
Märtz 

Bürgermeister        


